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 Zusammenarbeit mit der FGSV 

Information des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 5. 

Januar 2021, Az.: StB 14//7131.20/010/3433574

 

 

Das BMVI informiert mit beiliegender Anlage über die Zusammenarbeit mit der FGSV 

bei der Erstellung Technischer Regelwerke sowie der zugrundeliegenden Systematik. 

Um Beachtung und Weitergabe der Information an die Unteren Verwaltungsbehörden 

wird gebeten. 

 

Das Einführungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 1. Juli 2008 

in die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg im 

Intranetangebot der Abteilung Mobilitätszentrale Baden-Württemberg beim 

Regierungspräsidium Tübingen im Sachgebiet 00 Grundsätzliche Angelegenheiten im 

Sachgebiet 00.3 Grundsätze für Technische Regelwerke eingestellt. Die Einstellung 

soll als im PDF-Format im Internet und Intranet erfolgen. 

 

 

gez. Bednarek 
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. Die Forschungsgesellschaftfür Straßen- und Verkehrswesene. V.
(FGSV) erstellttechnischeRegelwerkeund Wissensdokumentefür
das Straßen-und Verkehrswesenin DeutschlandunterBerücksichti-
gung der neuestenErgebnisse der Forschungund der Praxis. Dabei
arbeitenVerwaltung,Wirtschaftund Wissenschaftin den Fachgremi-
en der FGSV zusammen.

Den technischenVeröffentlichungender FGSV liegtfolgendeSyste-
matikzugrunde:

l. Regelwerke(R):

Solche Veröffentlichungenregelnentweder,wietechnischeSachver-
haltegeplantoderrealisiertwerdenmüssenbzw. sollen(R 1), oder
empfehlen,wiediesegeplantoderrealisiertwerdensollten(R 2).
Die KategorieR 1 bezeichnetRegelwerkeder 1. Kategorie.R 1-
VeröffentlichungenumfassenVertragsgrundlagen(ZTV - Zusätzliche
TechnischeVertragsbedingungenundRichtlinien,TL — Technische
LieferbedingungenundTP — TechnischePrüfvorschriften)sowie
Richtlinien.Sie sindstetsinnerhalbder FGSV abgestimmt.Sie haben,
insbesonderewennsie als Vertragsbestandteilvereinbartwerdensol-
len, einehoheVerbindlichkeit.

Die KategorieR 2 bezeichnetRegelwerkeder2. Kategorie.R 2-
VeröffentlichungenumfassenMerkblätterundEmpfehlungen.Sie
sindstetsinnerhalbderFGSV abgestimmt.Die FGSV empfiehltihre
Anwendungals StandderTechnik.

i Zertifikatseit2009
' auditberufundfamilie ;

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT: Heinrich-von-Stephan-Straße
VERKEHRSANBINDUNG: Bus: 631, 637, 638, Bahn: 66, Haltestelle:Robert-Schuman-Platz



MR Bundesministerium
fürVerkehrund
digitaleInfrastruktur

Seite 2 von3

2. Wissensdokumente(W):

WissensdokumentezeigendenaktuellenStanddes Wissens aufund
erläutern,wieeintechnischerSachverhaltzweckmäßigerweisebehan-
deltwerdenkannoderschonerfolgreichbehandeltwordenist.

Die KategorieW 1 bezeichnetWissensdokumenteder 1. Kategorie.
W 1-VeröffentlichungenumfassenHinweise.Sie sindstetsinnerhalb
derFGSV, jedochnichtmitExternenabgestimmt.Sie gebenden aktu-
ellenStanddes Wissens innerhalbderzuständigenFGSV-Gremien
wieder.

Die KategorieW 2 bezeichnetWissensdokumenteder 2. Kategorie.
W 2-VeröffentlichungenumfassenArbeitspapiere.Dabei kannes sich
umZwischenständebei der Erarbeitungvon weitergehendenAktivitä-
ten oder um Informations-und Arbeitshilfenhandeln.Sie sind nicht
innerhalbder FGSV abgestimmt;sie geben die Auffassungeines ein-
zelnenFGSV-Gremiumswieder.

Außer für ihren primärenVerwendungszweckkönnenRegelwerke
auch ganz oderteilweisefürandereZweckeverwendetwerden,z. B.
könnenR 2-Regelwerkewie „Empfehlungen“oder„Merkblätter“aus-
zugsweise oder umgestaltetals Vertragsbestandteilin Leistungsbe-
schreibungenvon Bau-, Liefer-,Dienst-und freiberuflichenLeistun-
gen dienen.

Für Regelwerke,die durchAllgemeinesRundschreibenStraßenbau
(ARS) fürdie Bundesfernstraßeneingeführtwerdensollen,holtdas
BMVI die StellungnahmenderLänder,derAutobahnGmbHdes Bun-
des, des Fernstraßen-BundesamtesundgegebenenfallsandererInstitu-
tionenein. NachAbstimmungundÜberarbeitunggibtdas BMVI das
ARS heraus,mitdessenEinführungin den Ländernfürdie Auftrags-
verwaltungvonBundesstraßendie Regelungenverbindlichwerden.

Die AutobahnGmbHdes Bundesistvertraglichverpflichtet,ab dem
01.01.2021 bei derAusführungder ihrobliegendenAufgabenderPla-
nung,des Baus, derErhaltung,des Betriebsunddervermögensmäßi-
gen VerwaltungvonBundesautobahnenundBundesstraßeninBun-
desverwaltungdie allgemeinanerkanntenRegelnderTechniksowie
die imBereichderBundesfernstraßeneingeführtenRegelwerkein der
jeweilsgeltendenFassung anzuwendenundumzusetzen. unen
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Das RegelwerkgiltgegenüberderAutobahnGmbHdes Bundesmit
derVeröffentlichungimVerkehrsblattals eingeführt.Ab diesemZeit-
punktistdas Regelwerkauchfürdas Fernstraßen-Bundesamtverbind-
lich.

ImAuftrag
Dr. StefanKrause

Beglaubigt:
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